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Ich habe hiegegenüber die durch Ihre Instruktionen2 vorgezeichnete Haltung, 
wenn auch ohne den gewünschten Erfolg, eingenommen und hege höchstens 
noch einige Hoffnung, dass in der II. Lesung etwa die eine oder andere Ungeheu
erlichkeit von diesem Artikel noch abgestreift werden kann.

Morgen gelangen wir an die «Requisitionen und Contributionen» und nach 
Schluss des Russischen Entwurfes an die Belgischen Neutralitätspunkte3. In letz
terer Hinsicht, glaube ich, werde es möglich sein, die vorzuschlagenden Rechts
bestimmungen auf diese genannten Punkte zu beschränken, und werde ich, unter 
Wahrung des mir von Ihnen vorgezeichneten Standpunktes und unter Vorbehalt 
aller Entschliessungsfreiheit Ihrerseits, in eine Discussion eintreten, falls Sie mir 
keine gegentheilige Weisung zugehen lassen. Besprechungen mit der belgischen 
Delegation, mit Holland und Belgien haben über diese und andere Punkte unse
rerseits stattgefunden, und es liegt Belgien ebensosehr daran, namentlich Art. 24 
seiner Vorschläge durchzusetzen (zur Vermeidung künftiger Collisionen), als es 
ihm daran liegt, einen Neutralitätscodex aus der Hand der Grossmächte nicht zu 
empfangen.

Wir werden morgen über die Belgisch-Holländischen Vorschläge noch eine 
Besprechung unter den Klein- und Neutralstaaten haben und werde ich versu
chen, das Programm der Belgischen Vorschläge auf ein Minimum zu beschränken 
und werde nöthigenfalls telegraphisch um Weisung bitten. Betreffend die Ihnen 
letzter Tage zugegangenen oder nächstens noch zugehenden Redaktionsent
würfe erbitte ich mir nach Ihrer Convenienz, entweder schliessliche Instruktionen 
oder die Erklärung, dass Sie über den gesammten Entwurf oder einzelne Punkte 
dermalen noch nicht schlüssig seien.

2. Vgl. Nr. 52, Anm. 9.
3. Vgl. Actes de la Conférence de Bruxelles. Bruxelles 1874. S. 269-274 (E 2/333).
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 18. November 1874 

6616. Ausstellung in Philadelphia im Jahre 1876

Eisenbahn- und Handelsdepartement. Antrag vom 12. November 1874

Nach Einsichtnahme von dem Berichte1, welchen das Depart, über die gemäss 
Schlussnahme vom 2. September2 lezthin getroffenen einleitenden Vorbereitun
gen für die Betheiligung der Schweiz bei der 1876 in Philadelphia stattfindenden 
allgemeinen Ausstellung und die daherigen Ergebnisse erstattet hat, wird in 
Genehmhaltung der gestellten Anträge beschlossen:

1. E 14/20.
2. E 1004 1/98, Nr. 5111.
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1. die schweizerischen Consule in New York und Philadelphia sind anzuwei
sen, Schweizern, welche sich bei der Ausstellung in Philadelphia vom Jahr 1876 
betheiligen wollen, auf erstes Begehren Rath und Hilfe zu gewähren und ihre 
Interessen gegenüber der Ausstellungskommission zu wahren.

2. an die amerikanische Gesandtschaft ist, in Erwiderung einer sachbezügl. 
Note vom 18 .Ju lil8743 unter Kenntnisgabe von den gethanen einleitenden 
Schritten mitzutheilen: der Bundesrath habe theils aus den ihm geäusserten 
Urtheilen einzelner Industrieller verschiedener Gewerbszweige theils aus den 
vom Vorort des leztern Vereins ihm kundgegebenen Meinungsäusserungen4 der 
einzelnen Sektionen desselben die Überzeugung schöpfen müssen, dass wenig 
Neigung zur Beschikung der Ausstellung unter den Schweiz. Industriellen vor
handen ist. Als Gründe werden hervorgehoben: einmal die schnelle Aufeinan
derfolge der verschiedenen grossen Weltausstellungen, sodann die bei der gros- 
sen Distanz des Ausstellungsortes unvermeidlichen grossen Kosten, welche zu 
dem zu erwartenden Nuzen deswegen in keinem Verhältnis stehen, weil einerseits 
viele Schweiz. Fabrikate durch die hohen Eingangszölle vom amerikanischen 
Markte ausgeschlossen, andere aber sonst schon bestens und gründlich daselbst 
bekannt sind, und andererseits der persönliche belehrende und fördernde Besuch 
der Ausstellung durch die Schweiz. Aussteller bei der weiten Entfernung beinahe 
zur Unmöglichkeit wird. Angesichts dieser Sachlage habe daher der Bundesrath 
sich darauf beschränken zu sollen erachtet, den Einzelnen wenigstens, welche die 
Ausstellung direkt beschiken wollen, dies dadurch zu erleichtern, dass er die 
Schweiz. Consulate in New-York und Philadelphia beauftragt habe, mit Rath und 
That ihnen an die Hand zu gehen. Dabei behalte sich der Bundesrath selbstver
ständlich immerhin vor, für den Fall, dass die gegenwärtige laue Stimmung ins 
Gegentheil Umschlägen sollte, weitergehende Massnahmen zu treffen.

3. Das Eisenbahn- und Handelsdepart. ist beauftragt, auf geeignetem Wege 
dem Generalkonsul in Washington, sowie dem Schweiz. Handels- und Gewerbe
stand von der Lage der Ausstellungsangelegenheit und den heutigen Schlussnah
men Mittheilung zu machen.

3. Nicht ermittelt.
4. Vgl. das Schreiben des Handels- und Industrievereins an den Bundesrat vom 2 .11 .1874  
(E 14/20).
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Der niederländische Generalkonsul in Bern, J. G. Suter, 
an den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, P. Cérésole

S Privée Lausanne, 28 décembre 1874

Lorsque, le 17 de ce mois, j ’eus l’honneur de vous entrevoir un moment pour 
vous demander quand nous pourrions avoir une première conférence au sujet du 
traité à conclure entre la Suisse et les Pays-Bas, je vous disais aussi que, lors d ’un 
entretien que j ’avais eu préalablement (le 15 décembre) avec votre Collègue,
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